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Amtlicher Teil 

 
 
 

E i n l a d u n g 
zur Sitzung des Hauptausschusses 

am Montag, dem 20.06.2022, um 18:00 Uhr 
in 14770 Brandenburg an der Havel, Altstädtischer Markt 10, Beratungsraum 301 

 
 
Tagesordnung 

 
1  Eröffnung der Sitzung 

 
2  Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung 

 
3  Feststellung der Tagesordnung 

 
4  Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen 

gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung am 
16.05.2022 
 

5  Vorlagen der Verwaltung 
 

5.1 100/2022 
Berichtsvorlage 

Informationen zur Stadtentwicklung - Szenarien der Wohnungsmarktentwicklung in den 
Stadtteilen 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BM, Fachbereich VI 
 

5.2 101/2022 
Berichtsvorlage 

Informationen zur Stadtentwicklung - Weiterentwicklung der Strategien zum Stadt-
umbau 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BM, Fachbereich VI 
 

5.3 130/2022 
Berichtsvorlage 

Aufwertung des Nicolaiplatzes  
Prüfbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.11.2019 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BM, Fachbereich VII 
 

5.4 106/2022 
HA-Vorlage 

Antrag auf außerplanmäßige und überplanmäßige Mittelbereitstellung für das 
Bauvorhaben Fußgängerüberweg Ziesarer Landstraße (inkl. Neubau barrierefreier 
Bushaltestellen) 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BM, Fachbereich VII 
 

5.5 098/2022 Rettungsdienstgebührensatzung 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BG1, Fachbereich 37 
 

 
5.6 

 
123/2022 

 
Änderung der personellen Vertretung der Trägerversammlung der gemeinsamen 
Einrichtung Jobcenter Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BG2, Fachbereich I 
 

5.7 094/2022 Rechtsverordnung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Beförderungsentgelte 
für die Inanspruchnahme von Taxen - Taxentarifordnung - 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BG2, Fachbereich V 
 

5.8 120/2022 Satzung über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung von 
Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten 
Personen in der Stadt Brandenburg an der Havel und über die Erhebung von 
Nutzungsentgelten 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BG3, Fachbereich IV 
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6  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung, von Ortsvorsteher*innen und 
Ortsbeiräten 
 

6.1 127/2022 Zusatztafeln bei Straßenschildern 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

6.2 137/2022 Untersuchung der Zweckmäßigkeit der derzeitigen Praxis der Fremdvergabe von 
Leistungen zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit in unserer Stadt 
Einreicher: Fraktion SPD 
 

6.3 138/2022 Umsetzung des Digitalpakts Schule und Fortschreibung des Medienplanes in 
Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Fraktion SPD 
 

7  Anfragen aus dem Hauptausschuss 
 

8  persönliche Mitteilungen und Erklärungen 
 

9  Informationen durch den Oberbürgermeister 
 

10  Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 
 

11  Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen 
gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung am 
16.05.2022 
 

12  Vorlagen der Verwaltung 
 

12.1 122/2022 
HA-Vorlage 

Ausschreibung der Betreibung der Weihnachtsmärkte in den Jahren 2023 bis 2027 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachgruppe 80 

 
12.2 

 
103/2022 
HA-Vorlage 

 
Verlängerung des Anmietungsvertrages für den Standort Wredowplatz 1 (Wredowsche 
Zeichenschule) 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BG1, Fachbereich II 

 
12.3 

 
129/2022 
HA-Vorlage 

 
Grundstücksverkauf 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Geschäftsbereich BG1, Fachbereich II 
 

13  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung, von Ortsvorsteher*innen und 
Ortsbeiräten 
 

14  Anfragen aus dem Hauptausschuss 
 

15  persönliche Mitteilungen und Erklärungen 
 

16  Informationen durch den Oberbürgermeister 
 

17  Schließung der Sitzung 
 

 
 
 
gez. Ralf Holzschuher           Brandenburg an der Havel, 10.06.2022 
Hauptausschussvorsitzender 

 
 
 

- - - - - 
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Öffentliche Zustellung 
 
Bescheide des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
12.05.2022, konnten 

 

 
 

nicht zugestellt werden. 

Diese Bescheide werden daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, geändert durch Gesetz vom 
06.07.1998 sowie Gesetz vom 28.06.2006, in Verbindung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des 
Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Zimmer B 204, Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten 
 
 Dienstag  von  09:00 Uhr  bis  12:00 Uhr 
                 und          13:00 Uhr  bis  17:00 Uhr 
 
 Donnerstag  von  09:00 Uhr  bis  12:00 Uhr 
        und          13:00 Uhr  bis  15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, Aktenzeichen 226827-1111-1 konnte 

 

 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, Zimmer C 201, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an 
der Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
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Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, Aktenzeichen 114402-1111-1 konnte 

 

, 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, Zimmer C 201, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an 
der Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, Aktenzeichen 114402-1111-2 konnte 

 

, 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, Zimmer C 201, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an 
der Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
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Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, Aktenzeichen 188475-1111-1 konnte 

 

, 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, Zimmer C 201, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an 
der Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, Aktenzeichen 157834-1111-1 konnte 

 

 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, Zimmer C 201, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an 
der Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 

* * * 
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Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, Aktenzeichen 157834-1111-2 konnte 

 

, 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, Zimmer C 201, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an 
der Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, Aktenzeichen 185380-1111-1 konnte 

 

 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, Zimmer C 201, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an 
der Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
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Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, Aktenzeichen 154852-1111-1 konnte 

 

, 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, Zimmer B 203, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an der 
Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr (ggf. bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Ein Bescheid des Oberbürgermeisters der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen 
und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, Steuern und Abgaben, Sachgebiet Kommunale Abgaben, vom 
25.02.2022, konnte 

 

 
 

nicht zugestellt werden. 

Dieser Bescheid wird daher im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 zugestellt. 
 
Der Bescheid kann im Fachbereich II Finanzen, Beteiligungen und Eigenbetrieb GLM, Fachgruppe Beteiligungen, 
Steuern und Abgaben, Zimmer B 204, Klosterstr. 14 in 14770 Brandenburg an der Havel, zu folgenden Zeiten 
  
 Dienstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis  17:00 Uhr  
 
         Donnerstag  von 09:00 Uhr bis  12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
wirksamer Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
gez. Steffen Scheller 
Oberbürgermeister 

 
- - - - - 
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Geänderte Termine der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse  
im Juni 2022 

 
Stand: 13.06.2022 
 

Termin Gremium Ort Zeit 

Di., 
21.06.2022 

Verschoben auf den 30.08.2022 

Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung 

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel 
Wiener Straße 1, Beratungsraum 421 
14772 Brandenburg an der Havel 

16:00 Uhr 

Do., 
23.06.2022 

Entfällt 

Unterausschuss Finanzen 

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel 
Wiener Straße 1, Beratungsraum 421 
14772 Brandenburg an der Havel 

 
16:00 Uhr 

 
Die aktuellen Termine, Tagungsorte und Tagesordnungen sind im Internet unter www.stadt-brandenburg.de in 

der Rubrik „Rathaus“ / „Stadtverordnetenversammlung“ / „Termine + Vorlagen“ einzusehen.  
 
 




